
 
 

Tagung des Fachbereichs Öffentliches Recht 

Schutz der Privatsphäre und (öffentliche) Aufklärung – Handy, private Chats & Co 

In der jüngeren Vergangenheit ist das Verhältnis zwischen der bundesverfassungsrechtlich 
geschützten Privatsphäre und dem Aufklärungsinteresse des Staates und der Öffentlichkeit in den 
Blickpunkt des Interesses gerückt. 

Die Veröffentlichung ursprünglich privater Chats im Zusammenhang mit 
Untersuchungsausschüssen und gerichtlichen Ermittlungsverfahren hat zu Diskussionen über 
einem adäquaten Grundrechtsschutz der Betroffenen geführt. 

Diesen Diskussionen widmet der Fachbereich für Öffentliches Recht im Rahmen seiner 
Veranstaltungsreihe „Räume und Identitäten“ seine Aufmerksamkeit.  

Donnerstag, 7. April 2022, ab 9 Uhr, Edmundsburg, Mönchsberg 2, 5020 Salzburg 

Programm 

9.00 
Tagungseröffnung und Begrüßung  
durch Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Hendrik Lehnert  

Moderator: Univ.-Prof. Dr. Sebastian Schmid  

9.15 
Die betroffenen Garantien und ihr Verhältnis zueinander  

Univ.-Prof. Dr. Benjamin Kneihs (Universität Salzburg) 

9.45 Zwischenfragen und Diskussion 

10.00 
Privatleben 

Univ.-Ass. Dr. Laura Pavlidis (Wirtschaftsuniversität Wien) 

10.30 
Hausrecht 

Univ.-Prof. Dr. Thomas Müller, LL.M. (Universität Innsbruck) 

11.00 
Briefverkehr  

Ao. Univ.-Prof. Dr. Lamiss Khakzadeh (Universität Innsbruck) 

11.30 Zwischenfragen und Diskussion 
anschließend PAUSE 



13.00 
Fernmeldegeheimnis 

Univ.-Prof. Dr. Markus Vašek (Universität Linz) 

13.30 
Datenschutz 

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg) 

14.00 Zwischenfragen und Diskussion 

14.15 
Straf- und Strafprozessrecht 

Assoz.-Prof. Dr. Nina Marlene Schallmoser (Universität Salzburg) 

14.45 
Zwischenfragen und Diskussion 

anschließend kurze PAUSE  

ab 
15.15 

Diskussion 

Moderation: Salzburger Nachrichten  

Am Podium: 

Univ.-Prof. Dr. Ingeborg Zerbes (Universität Wien) 

Präsident des OGH i. R. Hon.-Prof. Dr. Eckart Ratz (Universität Wien) 

Univ.-Prof. Dr. Ewald Wiederin (Universität Wien) 

 
 

 

Gebäude der PLUS dürfen nur mit entsprechendem 2,5G-Nachweis (gültiges Impf- bzw. Genesungszertifikat 
oder gültiger PCR-Test; Antigentests oder Antikörpernachweise werden nicht anerkannt) betreten werden. 
Ein gültiger Nachweis ist während des gesamten Aufenthaltes bereitzuhalten und den vom Rektorat 
beauftragten Personen auf Verlangen vorzuweisen. 

Es gilt weiterhin FFP2-Maskenpflicht in allen Gebäuden der Universität. Vortragende können die Maske 
abnehmen, wenn ausreichend Abstand eingehalten werden kann. 

 

Veranstalter Universität Salzburg 
Fachbereich Öffentliches Recht  
Kapitelgasse 5-7 
5020 Salzburg  
E-Mail: diid@sbg.ac.at 
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